
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn,
Beate Müller-Gemmeke, Claudia Müller, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 19/23150 –

Förderung von Existenzgründungen von Arbeitslosen

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Eigene Ideen verwirklichen, selbstständig werden und ein kleines Unterneh-
men zu gründen kann eine Option sein, um die Arbeitslosigkeit zu verlassen 
und wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Dieser Schritt ist mit vielen Heraus-
forderungen verbunden und kann deshalb von den Arbeitsagenturen unter-
stützt werden.

Durch die Corona-Pandemie ging das Angebot neuer Stellen im Vergleich 
zum Vorjahr um über ein Drittel zurück. Je zurückhaltender Unternehmen 
sind, neue Jobs zu schaffen oder bestehende neu zu besetzen, umso wichtiger 
ist es nach Ansicht der Fragesteller, neben der Vermittlung in abhängige Be-
schäftigung auch die Förderung von Existenzgründungen zur (Wieder-)Inte-
gration in den Arbeitsmarkt zu stärken.

Dafür sehen die Sozialgesetzbücher im Wesentlichen zwei Instrumente vor: 
den Gründungszuschuss der §§ 93, 94 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB III) und das Einstiegsgeld nach § 16b SGB II.

Im Zuge der sogenannten Instrumentenreform im Jahr 2011 wurden der Grün-
dungszuschuss von einer Pflichtleistung vollständig in eine Ermessensleistung 
umgewandelt und die Voraussetzungen für die Förderung erhöht. Damit war 
ein massiver Einbruch der Förderungen verbunden.

Aus Sicht der Fragesteller gilt es nun – auch angesichts der eingetrübten Ar-
beitsmarktlage – zu überprüfen, ob die Ausgestaltung des Gründungszuschus-
ses ausreichend und praxistauglich ist.
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 1. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2008 bis 2019 die 
Anzahl der durch den Gründungszuschuss geförderten Menschen mit Be-
hinderungen bzw. Arbeitslosen entwickelt (bitte jährlich sowie ab An-
fang 2019 monatlich aufschlüsseln und den Anteil der geförderten Frau-
en und den Anteil von Menschen mit Behinderungen ausweisen), und 
welche Förderzahl erwartet die Bundesregierung für 2020?

Nach Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) gab es im Jah-
resdurchschnitt 2019 rund 19.800 Förderungen mit einem Gründungszuschuss. 
Weitere Ergebnisse nach den erfragten Differenzierungen können Tabelle 1 im 
Anhang entnommen werden.
Eine valide Schätzung der für das Jahr 2020 erwarteten Förderzahl ist nicht mö-
glich. Als Alternative wurden Monatswerte bis Juni 2020 der Auswertung bei-
gefügt (aktuellere endgültige Daten lagen nicht vor). Die durch die Corona-
Pandemie überschatteten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen lassen aller-
dings erwarten, dass die Zahl der Förderfälle in diesem Jahr gegenüber den 
Vorjahren sinken dürfte.

 2. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2008 bis 2019 die 
Anzahl der durch den Gründungszuschuss geförderten Menschen mit Be-
hinderungen bzw. Arbeitslosen nach Bundesländern entwickelt (bitte 
jährlich sowie ab Anfang 2019 monatlich aufschlüsseln)?

Nach Angaben der Statistik der BA gab es im Jahresdurchschnitt 2019 die 
meisten Förderungen mit einem Gründungszuschuss in Bayern (rund 3.600) 
und in Nordrhein-Westfalen (rund 3.500). Weitere Ergebnisse können der Ta-
belle 2 im Anhang entnommen werden.

 3. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Ausgaben der 
Bundesagentur für Arbeit für den Gründungszuschuss seit 2008 entwi-
ckelt (bitte jährlich aufschlüsseln)?

Die Ausgaben für die Jahre 2008 bis 2019 können der Tabelle 3 im Anhang 
entnommen werden.

 4. Wie erklärt sich die Bundesregierung den starken Rückgang der Förde-
rung mit dem Gründungszuschuss nach der Instrumentenreform 2011?

Welche Rolle spielten dabei nach Ansicht der Bundesregierung

a) die Umwandlung einer Pflichtleistung in eine Ermessensleistung,

b) die Verkürzung der ersten Förderphase und

c) die Erhöhung des notwendigen Restanspruchs auf Arbeitslosengeld 
I?

Der Rückgang der Förderungen mit dem Gründungszuschuss gegenüber den 
Jahren vor 2011 dürfte zu einem Teil auf die mit der Instrumentenreform er-
folgten Änderungen zurückgehen. Welchen Anteil daran die in der Frage ange-
sprochenen Änderungen im Einzelnen hatten, lässt sich nicht abschätzen. Ein 
weiterer Grund für die niedrigen Förderzahlen in den letzten Jahren ist aller-
dings auch die hohe Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes insbesondere für 
Fachkräfte, die allgemein zum Rückgang der Gründungstätigkeit geführt hat.
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 5. Wie beurteilt die Bundesregierung die Entwicklung der Förderung mit 
dem Gründungszuschuss seit Beginn der Pandemie?

Die Auswirkungen der Pandemie haben allgemein dazu geführt, dass Grün-
dungsplanungen verschoben werden. Nach einer KfW-Blitzumfrage aus April 
2020 planen vier von zehn Gründungsinteressierten, eine ursprünglich für die-
ses Jahr vorgesehene Gründung auf das nächste Jahr zu verschieben. Zwei von 
zehn Gründungsinteressierten wollen ihre Gründungspläne grundsätzlich ver-
werfen. Nach dem DIHK-Gründerreport gaben Mitte August 2020 etwas mehr 
als die Hälfte der Industrie- und Handelskammern an, dass sie für das Jahr 
2020 weniger oder sogar deutlich weniger Unternehmensgründungen in ihrer 
Region erwarten.

 6. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung aktuell die Zahl und 
der Anteil der Arbeitslosen nach dem SGB III, die die derzeit notwendi-
ge Mindestrestanspruchsdauer auf Arbeitslosengeld (ALG) I erfüllen?

Wie hoch sind die Zahl und der Anteil der Arbeitslosen nach dem SGB 
III mit einer Restanspruchsdauer von mehr als 90 Tagen?

Über die Restanspruchsdauer, die Arbeitslose auf Arbeitslosengeld haben, lie-
gen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. Das Merkmal „Dauer der An-
spruchsberechtigung“ ist aufgrund technischer Einschränkungen zurzeit nicht 
auswertbar.

 7. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die mit dem Grün-
dungszuschuss geförderte Personengruppe hinsichtlich des Alters, des 
Geschlechts, des Bildungsstandes, des Grades der Behinderung und des 
sozioökonomischen Status?

Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung diese Zusammenset-
zung durch die Instrumentenreform 2011 geändert, und gibt es Verände-
rungen diesbezüglich seit Beginn der Pandemie?

Angaben der Statistik der BA nach den erfragten Differenzierungen können der 
Tabelle 4 im Anhang entnommen werden. Die Zusammensetzung der Teil-
nehmenden stellt sich im Jahr 2019 anders als im Jahr 2011 dar. Eine Struktur-
veränderung seit Verschärfung der Corona-Krise Mitte März 2020 ist nicht er-
kennbar. Eine Differenzierung nach dem sozioökonomischen Status liegt nicht 
vor.

 8. In welchen Wirtschaftsbereichen und Branchen finden nach Kenntnis der 
Bundesregierung geförderte Gründungen vorrangig statt?

Nach Angaben der Statistik der BA wurden im Juni 2020 am häufigsten Gründ-
ungen im Wirtschaftsabschnitt M „Erbringung von freiberuflichen, wissen-
schaftlichen und technischen Dienstleistungen“ der Klassifikation der Wirt-
schaftszweige 2008 (WZ 2008) gefördert (4.800 von 17.900 Förderungen). 
Weitere Ergebnisse können der Tabelle 5 im Anhang entnommen werden.

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 3 – Drucksache 19/24030

Vorabfassung - w
ird durch die lektorierte Version ersetzt.



 9. Was sind nach Kenntnis der Bundesregierung die wichtigsten Gründe für 
die Ablehnung von Anträgen auf einen Gründungszuschuss?

Diesbezüglich liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. Die Gründe 
für eine Ablehnung von Anträgen auf einen Gründungszuschuss werden statis-
tisch nicht erfasst.

10. Welche Kriterien muss nach Kenntnis der Bundesregierung der Business-
plan der Antragstellerin bzw. des Antragstellers für einen Gründungszu-
schuss erfüllen, damit er bewilligt wird, und wie viele potentielle Grün-
derinnen und Gründer scheitern nach Einschätzung der Bundesregierung 
an der Erstellung eines adäquaten Businessplans?

Der Businessplan muss als Grundlage für die Stellungnahme der fachkundigen 
Stellen für die Bewilligung des Gründungszuschusses das Existenzgründungs-
vorhaben aussagekräftig beschreiben. Dazu gehören u. a. die Beschreibung der 
Geschäftsidee sowie der Erfahrungen und Kenntnisse, die die oder der Grün-
dungsinteressierte dafür mitbringt, der Kenntnisse über den jeweiligen Markt, 
der vorgesehenen Marketingstrategie und ein Finanzplan mit Aussagen zum be-
nötigten Kapital, der vorgesehenen Finanzierung und einer Liquiditäts- und 
Rentabilitätsvorschau. Eine valide Schätzung, wie viele potentielle Gründerin-
nen und Gründer an der Erstellung eines adäquaten Businessplans scheitern, ist 
nicht möglich.

11. Welche Qualitätsvoraussetzungen gibt es an Träger, die Selbstständigen-
beratung durchzuführen?

Müssen die Träger spezielle Qualifikationen auf diesem Gebiet nachwei-
sen, und wenn ja, in welcher Form, und wenn nein, wieso nicht?

Gründungsberatung gehört zu den Aufgaben der regionalen Industrie- und Han-
delskammern sowie der Handwerkskammern und wird dort von auf dieses The-
ma spezialisierten Expertinnen und Experten angeboten. Über die Gründerplatt-
form des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie können sich Grün-
dungsinteressierte auch passende andere Beratungsangebote von Universitäten 
und aus der Wirtschaft suchen, die die Beratung ebenfalls von speziellen 
Gründungs-Fachleuten anbieten. Träger, die die Beratung im Rahmen einer von 
den Agenturen für Arbeit geförderten Maßnahme zur Heranführung an eine 
selbständige Tätigkeit anbieten, benötigen dafür eine Träger- und Maßnahmen-
zulassung nach den §§ 176 ff. Drittes Buch Sozialgesetzbuch.

12. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, nach welchen Kriterien die 
sogenannten fachkundigen Stellen die Tragfähigkeit der Existenzgrün-
dung bei den Antragstellenden bewerten, und wenn ja, wie sehen die aus, 
und wenn nein, wieso nicht?

Die fachkundigen Stellen haben bei der Prüfung der Tragfähigkeit der beab-
sichtigen Existenzgründung besonders darauf zu achten, dass die Gründungsin-
teressierten über ausreichende fachliche und Branchenkenntnisse sowie ausrei-
chendes kaufmännisches und unternehmerisches Know-how verfügen, die Ge-
schäftsidee konkurrenzfähig und die geschätzten Umsätze und Kosten, der ge-
schätzte Gewinn und der errechnete Kapitalbedarf realistisch sind. In die Prü-
fung wird außerdem einbezogen, ob die oder der Gründungsinteressierte ihren 
oder seinen Kapitalbedarf finanzieren kann und das zu erwartende Einkommen 
eine voraussichtlich ausreichende Lebensgrundlage bietet.

Drucksache 19/24030 – 4 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

Vorabfassung - w
ird durch die lektorierte Version ersetzt.



13. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil der Perso-
nen, die im Rahmen einer Beratung durch die Arbeitsagentur über die 
Möglichkeiten der Gründungsunterstützung hingewiesen werden (bitte 
den Anteil an Frauen und Männern ausweisen und jährlich aufschlüs-
seln)?

Hierzu liegen keine Informationen vor. Sofern im konkreten Einzelfall eine be-
rufliche Eingliederung durch Förderung der Aufnahme einer selbständigen Tä-
tigkeit erreicht werden kann, werden die entsprechenden Fördermöglichkeiten 
im Beratungsgespräch bei der Agentur für Arbeit erörtert. Eine statistische Er-
fassung der Beratung über einzelne arbeitsmarktpolitische Instrumente findet 
jedoch nicht statt.

14. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2008 die Zahl der 
Geförderten, die zusätzlich zum Gründungszuschuss ALG II bezogen, 
entwickelt, und wie hoch war jeweils der Anteil der Frauen (bitte jährlich 
aufschlüsseln)?

Nach Angaben der Statistik der BA bezogen im Jahresdurchschnitt 2019 rund 
200 der 19.800 Maßnahmenteilnehmerinnen und Maßnahmenteilnehmer, die 
mit einem Gründungszuschuss gefördert wurden, SGB II-Regelleistungen. Das 
entsprach einem Anteil von 1,0 Prozent. Im Jahr 2008 betrug der Anteil 
1,3 Prozent. Weitere Ergebnisse nach der erfragten Differenzierung können der 
Tabelle 6 im Anhang entnommen werden.

15. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2008 die durch-
schnittliche Höhe des eingesetzten Startkapitals bei geförderten Gründ-
ungen entwickelt, und wie hoch war der Anteil der geförderten Gründun-
gen ohne Startkapital (bitte differenziert nach Frauen und Männern und 
jährlich aufschlüsseln)?

Diesbezüglich liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

16. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über Mitnahmeeffekte bei 
der Inanspruchnahme des Gründungszuschusses, bzw. wie hoch ist nach 
Einschätzung der Bundesregierung der Anteil an geförderten Gründun-
gen, die auch ohne Zuschuss in etwa gleichem Umfang stattgefunden 
hätten?

Potenzielle Mitnahmeeffekte beim Gründungszuschuss werden im Rahmen des 
IAB Projekts „Untersuchung und Vergleich der Wirkungen des Gründungszu-
schusses vor und nach der Reform 2011“ beschrieben. Danach zeigt sich, dass 
sich 28 Prozent der Befragten auch ohne den Gründungszuschuss selbständig 
gemacht und das erste Jahr der Selbständigkeit ohne die Förderung überstanden 
hätten. In einer alternativen Berechnung der Mitnahmeeffekte wird an Stelle 
der Gründungsabsicht („Ich hätte mich auch ohne Gründungszuschuss selbstän-
dig gemacht“) eine gezielte Arbeitslosigkeitsmeldung („Ich habe mich arbeits-
los gemeldet, um den Gründungszuschuss zu erhalten.“) zur Definition von po-
tenziellen Mitnahmeeffekten herangezogen. Hier haben etwa 10 Prozent der 
Befragten angegeben, dass sie sich arbeitslos gemeldet haben, um die Förde-
rung zu erhalten, und auch ohne diese Förderung das erste Jahr in Selbständig-
keit überdauert hätten.
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17. In welchem Umfang und in welchem Zeithorizont tragen geförderte 
Gründungen nach Kenntnis der Bundesregierung zur Schaffung zusätzli-
cher Arbeitsplätze bei?

Nach dem KfW-Gründungsmonitor 2020 wurden im Jahr 2019 durch Neugrün-
dungen im Voll- und Nebenerwerb insgesamt 151.000 vollzeitäquivalente Ar-
beitsplätze geschaffen. Konkrete statistische Erkenntnisse darüber, in welchem 
Umfang mit einem Gründungszuschuss geförderte Gründungen zur Schaffung 
zusätzlicher Arbeitsplätze beitragen, liegen der Bundesregierung nicht vor.
Aus den Befragungsdaten aus dem IAB Projekt „Untersuchung und Vergleich 
der Wirkungen des Gründungszuschusses vor und nach der Reform 2011“ kön-
nen lediglich Rückschlüsse über die von geförderten Gründerinnen und Grün-
der geschaffenen Arbeitsplätze gezogen werden. Auswertungen aus dem Jahr 
2018, in „Do Start-Up Subsidies for the Unemployed Affect Participants' Well-
Being? A Rigorous Look at (Un-)Intended Consequences of Labor Market Poli
cies. IZA Discussion Papers 12755, Institute of Labor Economics (IZA)“ zei-
gen dabei folgende Ergebnisse: Rund 23 Prozent der ursprünglich geförderten 
Gründungen generieren weitere Beschäftigung nach 20 Monaten. Im Schnitt 
schafft jeder Betrieb mit mindestens einem oder einer Beschäftigten etwa 1,8 
vollzeitäquivalente Arbeitsplätze zu diesem Zeitpunkt. Nach 40 Monaten liegt 
der Anteil der ursprünglich geförderten Gründungen mit mindestens einem An-
gestellten etwas höher bei rund 29 Prozent. Auch die durchschnittliche vollzei-
täquivalente Beschäftigtenzahl bei Betrieben mit Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern liegt mit 2,2 etwas höher.

18. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die Nachhaltigkeit bzw. 
Beständigkeit der Förderung mit dem Gründungszuschuss im Vergleich 
zu anderen Instrumenten der Arbeitsförderung?

19. Wie viele der Menschen, die den Gründungszuschuss erhalten haben, 
sind nach Kenntnis der Bundesregierung sechs oder zwölf Monate nach 
Ende der Förderung nicht mehr im SGB-III- oder SGB-II-Bezug?

Zur Beantwortung der Fragen wird auf die Standardpublikation „Verbleibsana-
lyse von Teilnehmenden an arbeitsmarktpolitischen Instrumenten – Kostenträ-
gerschaft SGB III“ der Statistik der BA verwiesen. Diese ist unter folgendem 
Link abrufbar: https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einz
elheftsuche_Formular.html?nn=1460258&topic_f=verbleib-sgbiii.
Für den Nachhaltigkeitsvergleich zwischen dem Gründungszuschuss und ande-
ren arbeitsmarktpolitischen Instrumenten in der Kostenträgerschaft des Rechts-
kreises SGB III, die das Ziel der Integration in eine sozialversicherungspflichti-
ge Beschäftigung haben, ist die Eingliederungsquote (Spalte 2), die „nur“ auf 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und nicht auf Selbständigkeit ab-
stellt, nicht geeignet. Vergleichbarkeit dürfte aber bei der Nichtleistungsemp-
fängerquote (Spalte 6) gegeben sein. Diese ist ein Indikator für das Ausmaß der 
Vermeidung und Beendigung des Leistungsbezugs. Zudem bietet diese Größe 
gegenüber der Eingliederungsquote den Vorteil, dass auch die Aufnahme einer 
selbständigen Tätigkeit, sofern das Einkommen bedarfsdeckend ist, positiv in 
die Größe einfließt. Die Formel der Nichtleistungsempfängerquote (NLQ) lau-
tet:

Förderung von Personen, die zum Verbleibsintervall – Ende weder ALG noch ALG II oder SGB – II – Sozial-
geld beziehen.

Beendete Förderungen insgesamt
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Bezogen auf die Austritte im Zeitraum Januar 2019 bis Dezember 2019 lag für 
den Gründungszuschuss die Nichtleistungsempfängerquote bei einer Verblei-
brecherche nach sechs Monaten bei 95,3 Prozent. Dieser Wert ist (deutlich) hö-
her als bei den aller meisten anderen Instrumenten im Rechtskreis SGB III 
(Kostenträgerschaft).
Bei Auswahl des Verbleibsintervalls von zwölf Monaten lag die Nichtleistungs-
empfängerquote bezogen auf die beendeten Förderungen (Austritte) im Zeit-
raum Januar 2018 bis Dezember 2018 bei 95,6 Prozent.

20. Sieht die Bundesregierung neben den Instrumenten Gründungszuschuss 
und Einstiegsgeld eine bessere sozialrechtliche Absicherung von Selbst-
ständigen und Gründerinnen und Gründern als Möglichkeit, die Zahl von 
Gründerinnen und Gründern zu erhöhen?

Mit dem Gründungszuschuss und dem Einstiegsgeld stehen zwei gezielte För-
derinstrumente für Gründerinnen und Gründer zur Verfügung. Darüber hinaus 
haben Personen, die eine selbständige Tätigkeit aufnehmen, die Möglichkeit, 
einen zuvor bestehenden Versicherungsschutz in der Arbeitslosenversicherung 
im Wege eines Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag (sogenannte frei-
willige Weiterversicherung- § 28a SGB III) aufrecht zu erhalten.

21. Plant die Bundesregierung, das Instrument des Gründungszuschusses zu 
reformieren, und wenn ja, in welche Richtung, und wenn nein, wieso 
nicht?

Voraussetzung für eine erfolgreiche und nachhaltige Förderung ist, dass sich 
die durch die Corona-Pandemie überschatteten wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen verbessern. Abhängig von der weiteren Entwicklung wird die Bundes-
regierung im Blick behalten, ob es auch beim Gründungszuschuss Änderungen 
bedarf, um stärkere Impulse für Existenzgründungen zu geben.
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